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Beschlussvorlage der Verwaltung 
öffentlich 
 
 

Vereinbarung zwischen der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald und dem Tierpark Greifswald e.V. 

Einbringer/in 

01 Der Oberbürgermeister 
Datum 

23.04.2024 
 

Beratungsfolge  Sitzungsdatum Beratung  

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und Beteiligungen 
(FA)  

Beratung 06.05.2024 Ö 

Hauptausschuss (HA)  Beratung 13.05.2024 Ö 

Bürgerschaft (BS)  Beschlussfassung 27.05.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Bürgerschaft beschließt die Neufassung der Vereinbarung zwischen der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald und dem gemeinnützigen Verein Tierpark Greifswald e.V.. 
 

Sachdarstellung 
 
Der Tierpark Greifswald ist ein traditioneller und unverzichtbarer Bestandteil der Greifswalder 
Freizeit- und Tourismusinfrastruktur und darüber hinaus ein gern und häufig beanspruchter 
Lern- und Erlebnisort für Schulen und Kindertagesstätten. Die Stadtverwaltung sieht dessen 
dauerhafte finanzielle Unterstützung als sinnvoll und notwendig an. 
Der Verein trat mit der Bitte, die in die Jahre gekommene Vereinbarung mit der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald fortzuschreiben und dabei deren Inhalte an die praktischen 
Gegebenheiten anzupassen, an die Stadtverwaltung heran. 
Im Ergebnis der Abstimmungen liegt der Bürgerschaft die entsprechend fortgeschriebene 
Vereinbarung zur Beschlussfassung vor.  
Haushaltsrechtliche Auswirkungen ergeben sich nicht, da der Zuschuss, zu dessen 
Einstellung in den Haushaltsplan sich die Stadtverwaltung verpflichtet, unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der Gemeindevertretung steht. 
Die Vereinbarung dient in der Summe dem gegenseitigen Bekenntnis zur wohlwollenden 
Zusammenarbeit. 
Die Pachtverträge wiederspiegeln den aktuellen Status und sollen in den nächsten Monaten 
gemeinsam fortgeschrieben und harmonisiert werden. 
Die Gemeindevertretung ist für die Genehmigung von Verträgen der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald mit Mitgliedern der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse oberhalb 
eines Wertes von 150.000,- Euro und bei wiederkehrenden Leistungen oberhalb eines 
Jahreswerts von 40.000,- Euro zuständig. Herr Dr. Kerath ist als Geschäftsführer und 
Mitglied des Vereinsvorstandes gleichzeitig Mitglied der Gemeindevertretung.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen  
(Ja oder Nein)? HHJahr 



Ergebnishaushalt NEIN  
Finanzhaushalt NEIN  

 
 Teil- 

haushalt 
Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Bezeichnung Betrag in € 

1     
 

 HHJahr Planansatz 
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung  

nach Finanzierung in € 
1     

 
 HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in € 

1    
 
Folgekosten (Ja oder Nein)? JA 

 
 HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto 
Planansatz  

in € 
Jährliche  

Folgekosten für Betrag in € 

1 2025 ff.     
Im Rahmen der Haushaltsplanung 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
  x 

 
Begründung: 
 

 

Anlage/n 
 

1 Vereinbarung Tierpark öffentlich  
2 Anlage 1 Pachtvertrag Tierpark öffentlich  
3 Anlage 2 Pachtvertrag UHGW/AWG Tierpark öffentlich  
4 Anlage 3 Bearbeitungsgebühren öffentlich  
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Vereinbarung 

 

zwischen der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald, 

vertreten durch 

den Oberbürgermeister 

 

und 

 

dem Tierpark Greifswald e. V., 

vertreten durch 

den Vorstand 

 

 

Präambel:  

 

Der Tierpark Greifswald ist ein wertvoller und unverzichtbarer Teil des kommunalen 

Freizeitangebotes. Er leistet einen erheblichen Beitrag zum Artenschutz und bietet ein 

umfangreiches Bildungsangebot. Der Tierpark Greifswald e. V. (im Folgenden Verein 

genannt) ist bestrebt, durch eine ökonomische Geschäftsführung die finanziellen 

Auswirkungen für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald (im Folgenden UHGW 

genannt) zu minimieren. Auf Grundlage der jahrelangen gefestigten Zusammenarbeit 

zwischen dem Verein und der UHGW werden folgende Vereinbarungen getroffen:  

 

1. Die UHGW strebt an, dem Verein zur Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeit 

die dafür benötigten Flurstücke mit einem Pachtvertrag dauerhaft unentgeltlich 

zur Verfügung zu stellen. Hierüber sind gesonderte Vereinbarungen zu treffen und 

dieser Vereinbarung als Anlagen beizufügen. 

 

2. Die UHGW berücksichtigt jährlich in der Haushaltssatzung einen städtischen 

Zuschuss in Höhe von mindestens 300.000,00 € für den Verein zur Erfüllung 

seiner satzungsmäßigen Zwecke und der in dieser Vereinbarung genannten 

Aufgaben. Zum Zwecke der Abstimmung übersendet der Verein der UHGW den für 

das entsprechende Haushaltsjahr gültigen Wirtschaftsplan umgehend nach 

dessen wirksamer Aufstellung. Der Verein übersendet der UHGW ebenfalls den 



  

Seite 2 von 3 

Jahresabschluss umgehend nach dessen Erstellung. Sofern Teile des Zuschusses 

nicht benötigt wurden, z. B. bei einem ausgewiesenen Jahresüberschuss, sind 

diese zurückzuerstatten. Jahresüberschüsse bis zu einem Zehntel des städtischen 

Zuschusses eines entsprechenden Haushaltsjahres dürfen durch den Verein 

verwendet werden, ohne dass eine Rückerstattung erfolgen muss.  

 

Sollte der Zuschuss nicht in der Höhe aus Satz 1 benötigt werden, hat der Verein 

die UHGW rechtzeitig vor der Haushaltsplanung darauf hinzuweisen und 

Abstimmungen über die abweichende Höhe vorzunehmen.  

 

3. Die Finanzierung steht unter dem Vorbehalt der jeweils genehmigten 

Haushaltssatzung. Auf die Auszahlung des Zuschusses besteht kein 

Rechtsanspruch. Die Gesamtauszahlung erfolgt auf einen jährlichen Antrag des 

Vereins hin. Ansprechpartner bei der UHGW ist der*die Leiter*in der Stabsstelle 

Wirtschaft und Tourismus. 

 

4. Der Verein verpflichtet sich zur Erfüllung mindestens folgender Aufgaben: 

 

- Naherholung, Förderung und Vertiefung des Verständnisses für ökologische 

Zusammenhänge, Tierwelt und Natur 

- Beitrag zum Artenschutz und zum allgemeinen Umweltbewusstsein 

- Betrieb der Wildtier-/Wildvogelauffangstation 

- Kulturförderung (da geplante Erweiterung des Angebotes) 

- Bildungsangebote (Zooschule) 

 

5. Die UHGW übernimmt die Berechnung der Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden 

des Vereins sowie deren Auszahlung, ohne dass mit der UHGW arbeitsrechtliche 

oder tarifrechtliche Beziehungen begründet werden. Für den jeweiligen 

Geschäftsvorfall, bestehend je Mitarbeitenden aus Lohnberechnung und 

Auszahlung, zahlt der Verein eine Kostenpauschale, deren Höhe gesondert 

vereinbart und mitgeteilt wird.  

 

6.  Der Verein haftet der UHGW gegenüber unmittelbar und uneingeschränkt für die 

ordnungsgemäße Verwendung dieser Haushaltsmittel. Der Verein gewährleistet, 

dass die durch eine Prüfung der Finanzverwaltung möglicherweise nachträglich 
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vom Verein zu zahlende Steuerbeträge, die mit dem Zuschuss in Verbindung 

stehen, allein durch den Verein zu tragen sind. 

 

7. Der Verein verpflichtet sich, neben der Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 

Zwecke die UHGW in folgenden Bereichen zu unterstützen:  

 

- Unterstützung kommunaler Veranstaltungen 

- Nutzung der Räumlichkeiten der Zooschule durch die UHGW nach Absprache 

 

8. Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Die Vereinbarung verlängert 

sich jeweils um 1 weiteres Jahr, sofern diese nicht mit einer Frist von 3 Monaten 

zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird. Unbenommen bleibt das Recht 

zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund.  

 

Mit Inkrafttreten der Vereinbarung endet das Vertragsverhältnis zwischen der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Tierpark Greifswald e. V. vom 

24.06.1993. Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 

der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. 

 

 

Datum:  

 

 

______________________________________                             

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 

 

______________________________________ 

Dr. Andreas Kerath/Frau Bujak 

Vorstand Tierpark Greifswald e. V.  

 

Anlagen:  1. Pachtvertrag zwischen UHGW und Verein vom 21.11.2014 

  2. Pachtvertrag Gemarkung Greifswald, Flur 24 Flurstück 4/2 teilweise  

  3. Vereinbarung zur Lohnabrechnung 
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